
Anlage

Auszug aus den Grundsätzen zur Rechnungslegung der Deutschen Bundesbank

Die Bewertung von Gold erfolgt zu den Marktpreisen zum Bilanzstichtag. Beim 

Gold werden Preis- und Kursbestandteile bei Neubewertung nicht gesondert 

behandelt. Der sich insgesamt aufgrund von Preis- und Kursänderungen 

ergebenden Neubewertung beim Gold liegt der Preis in Euro per Gewichtseinheit  

zugrunde, der sich aus dem Euro/US-Dollar-Wechselkurs zum Bilanzstichtag 

ergibt. 

Für die Gewinnermit tlung ist zwischen realisierten und unrealisierten Gewinnen 

und Verlusten zu unterscheiden. Realisierte Gewinne und Verluste können nur bei  

Transaktionen entstehen, die zu einer Verringerung der Position 

Gold/Goldforderungen führen. Sie ergeben sich aus dem Vergleich des 

Transaktionswertes mi t  dem nach der Durchschnit tsmethode ermit telten 

Anschaffungswert; sie müssen in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst 

werden. Unrealisierte Gewinne und Verluste entstehen bei der Neubewertung 

durch Vergleich des Marktwertes mi t  dem nach der Durchschnit tsmethode 

ermit telten Anschaffungswert. Unrealisierte Gewinne dürfen nicht erfolgswirksam  

vereinnahmt werden; sie sind auf einem passivisch ausgewiesenen 

Neubewertungskonto zu buchen. Unrealisierte Verluste müssen in der Gewinn- 

und Verlustrechnung erfasst werden, wenn sie vorangegangene unrealisierte 

Gewinne, die auf dem Neubewertungskonto ausgewiesen wurden, übersteigen. In  

Vorjahren in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasste unrealisierte Verluste 

werden in den Folgejahren nicht reversiert. Unrealisierte Verluste aus einer 

Wertpapiergattung, einer Währung oder Gold dürfen nicht gegen unrealisierte 

Gewinne aus anderen Wertpapieren, anderen Währungen oder Gold verrechnet 

werden. 


